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Haftpflichtversicherung für Ersatz-
ansprüche wegen Diskriminierung
Konsequenzen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Für die Einhaltung der Regeln aus dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
sind auch niedergelassene Zahnärzte in
der Pflicht, denn unter Umständen könn-
ten Mitarbeiter/innen wegen tatsächlicher
oder zumindest behaupteter Benachteili-
gung Schadenersatz verlangen. 

Gehörte es bei Neueinstellungen von
Praxispersonal bislang zum Hand-
werk, beim Bewerbergespräch ein

freundliches Klima zu erzeugen, ist neuerdings
Konzentration und Fehlervermeidung ange-
sagt. Arbeitgeber können sowohl für eigene
als auch für diskriminierende Äußerungen,
Handlungen oder Unterlassungen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Wie Sie sich schützen können
Der Vorwurf einer Diskriminierung ist schnell
ausgesprochen, und dann kann es teuer wer-
den. Für diese Fälle wurde eine Haftpflicht-
versicherung speziell für Kleinstbetriebe ent-
wickelt, mit der Ersatzansprüche wegen Dis-
kriminierung abgedeckt werden können. 
Mit dieser Versicherung ist man umfassend
abgesichert, wenn wegen Diskriminierung
aufgrund des AGG bzw. gleichartiger Be-
stimmungen auf Schadenersatz Klage erho-
ben wird. Die Police deckt auch sämtliche Fäl-
le ab, die durch das Verhalten eines Betriebs-
angehörigen entstehen. Die Versicherung
übernimmt zusätzlich die Rechtsschutzkos-
ten, wenn es noch nicht um Schadenersatz,
sondern um Widerruf oder Unterlassung
geht (siehe unten). 

Deckungsumfang
• Diskriminierungsansprüche nach dem

AGG und anderen Gesetzen
• Diskriminierungsansprüche, die sich aus

einem Arbeitsverhältnis und/oder alltäg-
lichen Geschäften ergeben

• Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• Haftpflichtansprüche: 
Passiver Rechtskostenschutz, Entschädi-
gungs- und Schadenersatzzahlungen

• Ansprüche auf Widerruf und Unterlas-
sung: Rechtskostenschutz

• Strafrechtsschutz wegen einer Pflichtver-
letzung, die einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zu
Folge haben

• Alle Instanzen einschließlich Verfahren
vor dem Europäischen Gerichtshof

• Deckung weltweit
• Unbegrenzte Rückwärtsdeckung
• Drei Jahre Nachmeldefrist von Schäden

Betriebshaftpflichtversicherung und 
„AGG-Police“
Die Deckung der Vermögensschäden in der
Betriebshaftpflichtversicherung ist nicht auf
eine Absicherung hinsichtlich des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes ausgelegt.
Bei der „AGG-Police“ besteht Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzkosten (An-
waltskosten, Gerichtskosten etc.), die im Vor-
feld eines Schadenersatzanspruches anfal-
len, etwa wenn verlangt wird, dass diskrimi-
nierende Verhaltensweisen widerrufen oder
unterlassen werden. Bei einer Betriebshaft-
pflichtversicherung besteht hierfür kein Ver-
sicherungsschutz, da die Betriebshaftpflicht-
versicherung zwar Haftpflichtansprüche,
aber keine Ansprüche im Zusammenhang
mit Widerruf und Unterlassen deckt. 

Rechtsschutz bei Vorsatzvorwurf 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz
sind Haftpflichtansprüche wegen vorsätz-
licher Schadenverursachung. Sofern die vor-
sätzliche Handlung oder Unterlassung strei-
tig ist, besteht aber Versicherungsschutz für
die Abwehr- und Verteidigungskosten, solan-
ge der Vorsatz nicht durch gerichtliche oder
behördliche Entscheidung, Vergleich oder
Anerkenntnis festgestellt wird. 
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Telefax: 089 72480-272

Versicherungsvermittlungsgesellschaft 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer
Fallstr. 34

81369 München

Praxisstempel oder Privatanschrift

� Ich habe Interesse an einer Haftpflichtversicherung für Ersatzansprüche wegen Dis-
kriminierung („AGG-Police“). Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zu. 

� Ich habe Interesse an anderen Versicherungsprodukten der VVG. Bitte informieren Sie
mich unverbindlich über Ihre Angebotspalette:

�

�

�
 

Geburtsdatum
(dient zur Berechnung von Versicherungsprämien)

Antwortcoupon

� Berufshaftpflichtversicherung � Betriebliche Altersversorgung
� Praxisausfallversicherung � Kapital-Lebensversicherung
� Praxisinventarversicherung � Fondsgebundene Lebensversicherung
� Elektronikversicherung � Rentenversicherung
� Arzt-Rechtsschutz-Paket � Fondsgebundene Rentenversicherung
� Wohngebäude-/Hausratversicherung � Risiko-Lebensversicherung
� Private Haftpflichtversicherung � Kinder-/Enkelversorgung
� Kfz-Versicherung � Berufsunfähigkeitsversicherung
� Unfallversicherung � Vermögenszuwachskonzepte
� Private Kranken-(zusatz-)versicherung � Praxis- oder Hausfinanzierung

� Versicherungsanalyse – unser besonderer Service: Sie faxen uns zu bestehenden Versi-
cherungen Ihre derzeitigen Versicherungsscheine und Policen, wir prüfen die Konditionen
und informieren Sie unverbindlich über Einsparmöglichkeiten.

� Ich bitte um Zusendung des Versicherungsleitfadens für Praxisgründer, Praxisinhaber und
angestellte Zahnärzte.

� Ich bitte um Zusendung allgemeiner Informationen über den Gruppenversicherungs-
vertrag mit der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

� Ich möchte meine Praxissituation mit einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen
Praxisberatung verbessern und bitte um Kontaktaufnahme durch die ABZ eG.

Strafrechtsschutz
Wird in einem Straf- oder Ordnungswidrig-
keitenverfahren wegen einer Pflichtverlet-
zung, die einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines
Rechtsanwalts von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer diese Kosten.

Sie wollen vorbeugen? 
Ein konkretes Angebot können Sie mit dem

unten stehenden Antwortcoupon per Post
oder Fax bei der Versicherungsvermittlungs-
gesellschaft  anfordern. Für telefonische
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter un-
seres Partners, der Assekuranz AG unter der
Telefonnummer 089 72480-402 zur Verfü-
gung. Diese unterstützen Sie gerne mit einer
fachkundigen Beratung. 

Stephan Grüner
Geschäftsführer VVG




